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Betreff: 
 
Weisungsrecht des Rates der Stadt Siegen gegenüber Vertretern der Stadt Siegen im Aufsichtsrat der Siegener 
Versorgungsbetriebe GmbH zur Sitzung am 22. September 2000 
hier: 
Neufestsetzung der Trinkwasserabgabepreise im Versorgungsgebiet der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH ab 01. 
Oktober 2000 auf der Grundlage des WIBERA-Kalkulationsschemas 
 
Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt, weil es sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit 
handelt, gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW, den Vertretern der Stadt Siegen im Aufsichtsrat der Siegener 
Versorgungsbetriebe GmbH für die Sitzung am 22. September 2000 zum Tagesordnungspunkt 2 " Neufestsetzung der 
Trinkwasserabgabepreise im Versorgungsgebiet der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH ab 01. Oktober 2000 auf der 
Grundlage des WIBERA-Kalkulationsschemas" keine Weisung gem. § 113 Abs. 1 GO NW zu erteilen. 
 
Der Rat der Stadt Siegen genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.09.2000, 
den Vertretern der Stadt Siegen im Aufsichtsrat der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH für die Sitzung am 22. September 
2000 zum Tagesordnungspunkt 2 " Neufestsetzung der Trinkwasserabgabepreise im Versorgungsgebiet der Siegener 
Versorgungsbetriebe GmbH ab 01. Oktober 2000 auf der Grundlage des WIBERA-Kalkulationsschemas" keine Weisung 
gem. § 113 Abs. 1 GO NW zu erteilen. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




